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Satzung Uber die Entschéadigung der Rats- und Ausschussmitglieder
sowie der Ehrenbeamten und sonstigen ehrenamtlich Tatigen
der Stadt Hemmingen

in der Fassung der 19. Anderung vom 26.06.2025:

Aufgrund der 88 6, 29, 39 und 40 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersachsischen Gemeindeordnung in
der Fassung vom 22. Juni 1982 (Nds. GVBI. S.229), zuletzt geandert am 13. Oktober 1986
(Nds. GVBI. S. 323), hat der Rat der Gemeinde Hemmingen am 22. Oktober 1987 folgende
Satzung beschlossen:

I. Entschadigung der Rats- und Ausschussmitglieder

§1
Auslagenersatz

(1) Die Ratsmitglieder erhalten fur ihre Auslagen eine Aufwandsentschadigung, die aus einem
monatlichen Pauschalbetrag und aus Sitzungsgeld besteht. Verdienstausfall und Fahrt-
bzw. Reisekosten werden nach Maf3gabe der 88 3 und 4 gesondert erstattet.

(2) Die monatliche Aufwandsentschadigung betragt 87,00 Euro. Verzichtet ein Ratsmitglied
auf die Zusendung von Sitzungsunterlagen in Papierform (ausschlie3liche Nutzung des
Online-Ratsinformationssystems) erhoht sich die monatliche Aufwandentschadigung als
Ersatz fur die dadurch entstehenden eigenen Kosten (z.B. fur Papier, Tinte/Toner, PC-
Hardware etc.) um 19,00 Euro und fur Fraktionsvorsitzende um 25,00 Euro monatlich.

(3) Fur die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen wird ein Sitzungsgeld von
16,00 Euro gezahlt. Gleiches gilt fir die Teilnahme der Ratsmitglieder an Terminen, zu
denen die Verwaltung ausdricklich in Person eingeladen hat. Bei mehreren
aufeinanderfolgenden Sitzungen/Terminen am gleichen Ort besteht nur Anspruch auf ein
Sitzungsgeld.

(4) Ratsmitgliedern, denen wahrend der Wahrnehmung ihres Mandats notwendige
Aufwendungen fir die Betreuung von Kindern entstehen, die das 14. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, wird eine zusatzliche Aufwandspauschale in Héhe von 13,50 Euro
je Sitzung gezahlt. Fur das Entstehen der Aufwendungen ist ein Nachweis zu erbringen.
Sofern weitere Angehérige dem Haushalt angehéren, die auch sonst unentgeltlich an der
Betreuung des Kindes beteiligt sind, wie z.B. Mutter oder Vater, GroReltern, altere
Geschwister, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, wird eine zuséatzliche
Aufwandspauschale nicht gewahrt.

§2
Stellvertretender Blrgermeister/Stellvertretende Bilrgermeisterin,
Beigeordnete sowie Fraktionsvorsitzende

(1) Die Vertreter und Vertreterinnen des Birgermeisters/der Bulrgermeisterin, die
Beigeordneten und die Fraktionsvorsitzenden erhalten neben der Entschadigung nach § 1
eine zuséatzliche monatliche Aufwandsentschéadigung in folgender Hohe:

a) der/die Vertreter/innen des Birgermeisters/der Blrgermeisterin 130,00 Euro
b) die Beigeordneten (Verwaltungsausschuss) 25,00 Euro
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c) die Fraktionsvorsitzenden Grundbetrag 107,00 Euro
zuziglich 5,00 Euro je Fraktionsmitglied

(2) Vereint ein Ratsmitglied mehrere der in Absatz 1 genannten Funktionen, so wird nur die
hohere Aufwandsentschadigung gezahlt.

83
Verdienstausfall

(1)Ratsmitglieder und nicht dem Rat angehdrende Ausschussmitglieder haben Anspruch auf
Ersatz ihres nachgewiesenen Verdienstausfalles bis zum Hochstbetrag von 21,00 Euro je
Stunde, héchstens jedoch fur 8 Stunden pro Tag und max. 40 Stunden je Woche.

Der Ersatz des Verdienstausfalls wird auf Antrag gewéhrt, insbesondere fir

a) Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Ausschiisse, wobei die
Teilnahme an Verbands-/Gesellschafterversammlungen, Verwaltungs-/Aufsichtsrats-
und ahnlichen Sitzungen im Rahmen der Mandatstatigkeit nur dann entschadigungsfahig
ist, soweit diese Gesellschaften, Institutionen, Kdérperschaften, Verbdnde und &hnliche
Einrichtungen keine eigenen Entschadigungsregelungen getroffen haben. § 2 Abs. 4 gilt
sinngeman.

b) die Teilnahme an Besprechungen, Besichtigungen, Empféngen u. &. Veranstaltungen,
sofern die Teilnahme vom Rat oder Verwaltungsausschuss genehmigt worden ist.
Dieser Genehmigung bedarf es nicht, soweit fur die Teilnahme Sitzungsgeld gezahlt
wird.

(2) Bei Ratsmitgliedern und nicht dem Rat angehdrenden Ausschussmitgliedern, die als
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Weiterzahlung des
Arbeitsentgelts flr Zeiten haben, in denen sie an der Arbeitsleistung verhindert sind, wird
die Stadt im Einvernehmen mit den Anspruchsberechtigten mit dem jeweiligen
Arbeitgeber vereinbaren, dass das Arbeitsentgelt einschlie3lich der Abgaben und
Sozialversicherungsbeitrage weitergezahlt wird. Der Verdienstausfall ist nachzuweisen.
Die Stadt erstattet dem Arbeitgeber den Bruttobetrag bis zu der sich aus Absatz 1
ergebenden Hoéchstgrenze.

Dies gilt auch fur Verdienstausfall, der durch die Inanspruchnahme von Urlaub fir die
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Amt des
Ratsmitgliedes gem. 8 39 Abs. 2 Satz 4 NGO entsteht.

(3) Selbstandig Tatigen wird eine Pauschale fir den entstandenen und nachgewiesenen
Verdienstausfall je Stunde gewéhrt, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft
gemachten Einkommens festgesetzt wird, die den in Abs. 1 genannten Hdchstbetrag
jedoch nicht tGberschreiten darf.

(4) Fur Tatigkeiten in Austbung des Mandats vor 8.00 Uhr und nach 18.00 Uhr besteht kein
Anspruch auf Erstattung des Verdienstausfalls, es sei denn, die oder der
Anspruchsberechtigte ist im Schicht- oder einem vergleichbaren Dienst tatig.
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84
Reisekosten und Fahrtkosten

(1) Far Dienstreisen aulRerhalb des Gebietes der Stadt Hemmingen werden Reisekosten nach
der Stufe des Bundesreisekostengesetzes gewahrt, die flir den Blrgermeister Giltigkeit
hat. Neben dieser Reisekostenvergiitung werden Sitzungsgelder nicht gezahlt. Bei der
Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges wird eine Wegstreckenentschadigung von
0,30 Euro je Kilometer gewahrt.

(2) Fur Fahrten innerhalb des Stadtgebietes erhalten die Ratsmitglieder eine monatliche
Kostenpauschale in H6he von 16,00 Euro. Die Vertreter/innen des Burgermeisters/der
Burgermeisterin erhalten 35,00 Euro.

§5
Entschadigung fur nicht dem Rat
angehdrende Ausschussmitglieder

(1) Ausschussmitglieder, die nicht dem Rat angehdren, erhalten ein Sitzungsgeld in der Hohe
des Sitzungsgeldes fir Ratsmitglieder. Gleiches gqilt fur die Teilnahme dieser
Ausschussmitglieder an Terminen, zu denen die Verwaltung ausdriicklich in Person
eingeladen hat. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Sitzungen/Terminen am gleichen Ort
besteht nur Anspruch auf ein Sitzungsgeld.

(2) Fur Fahrten innerhalb des Stadtgebietes werden in Ausibung der Mandatstatigkeit als
Fahrtkostenersatz die Kosten der offentlichen Verkehrsmittel oder bei Benutzung privater
Kraftfahrzeuge eine Wegstreckenentschadigung je Kilometer in Anlehnung an die gultigen
Entschadigungsséatze des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) gewahrt.

Il. Fraktionszuschiisse
8§ 6 Zuschusse fur Fraktionen und Gruppen

Fraktionen und Gruppe erhalten gem. 8 57 Absatz 3 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes
als Zuwendung zu den Sach- und Personalkosten fir die Geschaftsfiihrung einen jahrlichen
Sockelbetrag von 500,00 Euro sowie fir jedes Fraktions-/Gruppenmitglied jahrlich 200,00
Euro.

lll. Entschadigung fur Angehoérige
der Freiwilligen Feuerwehr

87
Stadtbrandmeister/in und Ortsbrandmeister/in

(1) Zur Abgeltung des Aufwandes und der Auslagen erhalten eine monatliche
Aufwandsentschadigung:

- der Stadtbrandmeister/die Stadtbrandmeisterin in H6he von 125,00 Euro
- der stv. Stadtbrandmeister/die stv. Stadtbrandmeisterin in H6he von 97,00 Euro
- die Ortsbrandmeister/die Ortsbrandmeisterinnen in Héhe von 65,00 Euro
- die stv. Ortsbrandmeister/die stv. Ortsbrandmeisterinnen in H6he von 45,00 Euro
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(2) Ist der Stadtbrandmeister/die Stadtbrandmeisterin  oder sein  Stellvertreter/ihre
Stellvertreterin gleichzeitig Ortsbrandmeister/Ortsbrandmeisterin, so erhalt er/sie nur die
jeweils héchste Monatspauschale.

§8
Funktionstrager der Feuerwehr

Eine monatliche Aufwandsentschadigung erhalten:

a) Stadtsicherheitsbeauftragter 25,00 Euro
b) Stadtjugendfeuerwehrwart 30,00 Euro
C) stellv. Stadtjugendfeuerwehrwart 20,00 Euro
d) Ortsjugendfeuerwehrwart 20,00 Euro
e) stellv. Ortjugendfeuerwehrwart 15,00 Euro
f) Stadtkinderfeuerwehrwart 28,00 Euro
) stellv. Stadtkinderfeuerwehrwart 15,00 Euro
h) Ortskinderfeuerwehrwart 20,00 Euro
i) stellv. Ortskinderfeuerwehrwart 15,00 Euro
)] Stadtausbildungsleiter 25,00 Euro
k) Verwalter der Kleiderkammer 30,00 Euro
) Geratewart (+Steigerung je Fahrzeug) 25,00 Euro
Steigerung je Fahrzeug 5,00 Euro
m) Stadtpressesprecher 25,00 Euro
n) stellv. Stadtpressesprecher 15,00 Euro
0) Stadtschriftfiihrer 15,00 Euro
p) Schriftfihrer in der Ortswehr 10,00 Euro
q) Funkwart 25,00 Euro
r Beschaffungsbeauftragter 40,00 Euro

Werden von einer/m Angehérigen der Feuerwehr mehrere Funktionen im Rahmen des § 8
ausgedlibt, so erhalt sie/er nur die héchste Pauschale.

Eine nach 8§ 7 zu zahlende Aufwandsentschadigung bleibt hiervon unberihrt.

8§89
Entschadigungsanspriiche

(1) Verdienstausfall, Kostenerstattungen sowie sonstige Entschadigungsanspriche fir
Angehdrige der Freiwilligen Feuerwehr richten sich grundsatzlich nach dem NBrandSchG
sowie den Vorschriften dieser Satzung.

(2) Als Hochstbetrag nach § 33 Absatz 4 Satz 3 Nds. Brandschutzgesetz wird ein Betrag in
Hohe von 18,00 Euro pro Stunde, hochstens jedoch fir 8 Stunden pro Tag und max. 40
Stunden je Woche, festgesetzt. Selbstandige erhalten eine Entschadigung von 4 Euro pro
Stunde, hochstens fur 8 Stunden pro Tag und max. 40 Stunden pro Woche, es sei denn,
sie kdnnen gem. § 12 Abs. 5 Satz 1 Nds. Brandschutzgesetz den tatsachlich entstandenen
Verdienstausfall nachweisen. In diesem Fall findet Satz 1 Anwendung.

(3) Als Hochstbetrag nach § 33 Absatz 2 Satz 2 Nds. Brandschutzgesetz wird ein Betrag in
Hohe von 5,00 Euro pro Stunde, hdchstens jedoch fir 8 Stunden pro Tag und max. 40
Stunden je Woche, festgesetzt.
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(4) Fir Veranstaltungen die nicht den Regelungsbereich des § 32 NBrandSchG umfassen, die
aber wahrend der regelmafligen wdchentlichen Arbeitszeiten der Angehérigen der
Freiwilligen Feuerwehr stattfinden und fir die die Stadt Hemmingen die Anwesenheit durch
gesonderte Einladungen ausdrticklich fur erforderlich halt (z.B. Vergleichsvorfihrungen bei
Fahrzeugbeschaffungen), wird zum Ausgleich des sonstigen beruflichen Nachteils auf
Antrag eine pauschale Verdienstausfallentschadigung entsprechend der Regelungen in 8§
33 Abs. 4 NBrandSchG i.V.m. § 9 Abs. 2 dieser Satzung gezahlt

IV. Entschadigung flr weitere enrenamtlich Tatige

§ 10
Sonstige Aufwandsentschadigungen

Zur Abgeltung des Aufwandes und der Auslagen erhalten

- die/der Behindertenbeauftragte eine monatliche Pauschale von 80,00 EUR

- die Schiedsperson eine monatliche Pauschale von 25,00 EUR

- die ehrenamtlichen Helferinnen/Helfer in den stadtischen Blchereien je Einrichtung eine

monatliche Pauschale von 80,00 €. Die Aufteilung erfolgt je nach geleisteten Stunden durch
den Blrgermeister.

V. Gemeinsame Vorschriften

§11
Zahlungsweise

(1) Aufwandsentschadigungen nach 8§ 1 Abs. 2, 82,84 Abs. 2,86, 87, 89 und § 10 werden
zu Beginn eines Monats gezahlt.

(2) Sitzungsgeld wird vierteljahrlich nachtraglich gezahlt.
(3) Verdienstausfall und Reise- bzw. Fahrtkosten werden sofort nach Anfordern erstattet.

§12

Ubertragbarkeit

Die Anspriche auf die in dieser Satzung genannten Entschadigungen sind nicht Gbertragbar.

§13

Steuern / Sozialversicherung

Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der gezahlten Entschadigungen
ist grundsatzlich Sache der Empfanger.

8§14

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 1988 in Kraft.
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(2) Gleichzeitig tritt die Satzung Uber die Entschadigung der ehrenamtlichen Téatigkeit und der
Ehrenbeamten in der Gemeinde Hemmingen vom 28. Marz 1974 in der zur Zeit geltenden
Fassung aul3er Kraft.

Die vorstehende Satzung wurde am 26.11.1987 im Amtsblatt fir den Landkreis Hannover Nr. 47 verdffentlicht.
Sie istam 01.01.1988 in Kraft getreten.

Die 1. Anderungssatzung wurde am 27.09.1990 im Amtsblatt fiir den Landkreis Hannover Nr. 39 veréffentlicht.
Sie ist am 01.10.1990 in Kraft getreten.

Die 2. Anderungssatzung wurde am 20.03.1997 im Amtsblatt fiir den Landkreis Hannover Nr. 12 veréffentlicht.
Sie ist am 01.04.1997 in Kraft getreten.

Die 3. Anderungssatzung wurde am 19.02.1998 im Amitsblatt fiir den Landkreis Hannover Nr. 7 veréffentlicht. Sie
ist zum 16.12.1997 in Kraft getreten.

Die 4. Anderungssatzung wurde am 06.08.1998 im Amtsblatt fiir den Landkreis Hannover Nr. 31 veroffentlicht.
Sie ist zum 01.05.1997 in Kraft getreten.

Die 5. Anderungssatzung wurde am 12.05.1999 im Amtsblatt fiir den Landkreis Hannover Nr. 19 veroffentlicht.
Sie ist zum 13.05.1999 in Kraft getreten.

Die 6. Anderungssatzung wurde am 11.01.2001 im Amtsblatt fiir den Landkreis Hannover Nr. 2 veroffentlicht. Sie
ist zum 01.04.2001 in Kraft getreten.

Die 7. Anderungssatzung wurde am 10.01.2002 im Amtsblatt fir die Region Hannover Nr. 2 verdffentlicht. Sie ist
zum 01.11.2001 in Kraft getreten.

Die 8. Anderungssatzung wurde am 10.01.2002 im Amtsblatt fir die Region Hannover Nr. 2 verdffentlicht. Sie ist
zum 01.01.2002 in Kraft getreten.

Die 9. Anderungssatzung wurde am 04.04.2002 im Amtsblatt fiir die Region Hannover Nr. 14 veroffentlicht. Sie
ist zum 01.04.2002 in Kraft getreten.

Die 10. Anderungssatzung wurde am 13.02.2003 im Amitsblatt fiir die Region Hannover Nr. 6 veréffentlicht. Sie
ist zum 01.01.2003 in Kraft getreten.

Die 11. Anderungssatzung wurde am 19.02.2004 im Amitsblatt fiir die Region Hannover Nr. 7 veréffentlicht. Sie
ist zum 20.02.2004 in Kraft getreten.

Die 12. Anderungssatzung wurde am 06.01.2005 im Amitsblatt fiir die Region Hannover Nr. 1 veréffentlicht. Sie
ist zum 07.01.2005 in Kraft getreten.

Die 13. Anderungssatzung wurde am 12.02.2009 im Gemeinsamen Amtsblatt fiir die Region Hannover und die
Landeshauptstadt Hannover Nr. 6 veréffentlicht. Sie ist zum 01.01.2009 in Kraft getreten.

Die 14. Anderungssatzung wurde am 16.08.2012 im Gemeinsamen Amtsblatt fiir die Region Hannover und die
Landeshauptstadt Hannover Nr. 31 verdffentlicht. Sie ist zum 01.07.2012/01.01.2012 in Kraft getreten.

Die 15. Anderungssatzung wurde am 14.02.2013 im Gemeinsamen Amtsblatt fiir die Region Hannover und die
Landeshauptstadt Hannover Nr. 6 veréffentlicht. Sie ist zum 01.01.2012/18.07.2012 in Kraft getreten.

Die 16. Anderungssatzung wurde am 18.10.2018 im Gemeinsamen Amtsblatt fiir die Region Hannover und die
Landeshauptstadt Hannover Nr. 42 ver&ffentlicht. Sie ist zum 19.10.2018 in Kraft getreten.

Die 17. Anderungssatzung wurde am 07.03.2019 im Gemeinsamen Amtsblatt fiir die Region Hannover und die
Landeshauptstadt Hannover Nr. 9 veréffentlicht. Sie ist zum 01.07.2019 in Kraft getreten.

Die 18. Anderungssatzung wurde am 07.12.2023 im Amtsblatt fir die Region Hannover Nr. 32 veréffentlicht. Sie
ist rickwirkend zum 01.07.2019 in Kraft getreten.

Die 19. Anderungssatzung wurde am 07.08.2025 im Amtsblatt fir die Region Hannover und die Landeshauptstadt
Hannover Nr. 6 verdffentlicht. Sie ist zum 08.08.2025 in Kraft getreten.



	Verdienstausfall
	Der Ersatz des Verdienstausfalls wird auf Antrag gewährt, insbesondere für
	Funktionsträger der Feuerwehr

